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Gesetz zu dem Abkommen vom 7. Dezember 2017 zwischen der 
Regierung der Bundesrepublik Deutschland und dem Europäi-
schen Forstinstitut über die Errichtung eines Büros des Euro-
päischen Forstinstituts in der Bundesrepublik Deutschland

Drucksache: 537/18

I. Zum Inhalt des Gesetzes 

Das Abkommen vom 7. Dezember 2017 zwischen der Regierung der Bundesre-

publik Deutschland und dem Europäischen Forstinstitut über die Errichtung ei-

nes Büros des Europäischen Forstinstituts in der Bundesrepublik Deutschland 

soll die Errichtung eines Büros des Europäischen Forstinstituts in Bonn auf eine 

gesicherte Grundlage stellen. Zugleich sollen die Rechte und Befugnisse des In-

stituts sowie seines Personals und der Delegationen seiner Mitglieder in 

Deutschland geregelt werden. 

Durch das Vertragsgesetz sollen die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen 

nach Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes geschaffen werden. Mit dem 

vorliegenden Vertragsgesetz soll das Abkommen die für das Inkrafttreten erfor-

derliche Zustimmung der gesetzgebenden Körperschaften erlangen.

II. Zum Gang der Beratungen 

Der Bundesrat hat in seiner 968. Sitzung am 8. Juni 2018 beschlossen, gegen 

den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes keine Ein-

wendungen zu erheben (BR-Drucksache 146/18 - Beschluss -). 

Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf in seiner 55. Sitzung am 

11. Oktober 2018 auf Grund der Beschlussempfehlung und des Berichts des 

Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft (10. Ausschuss) - BT-Druck-

sache 19/4591 - in unveränderter Fassung angenommen.
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III. Empfehlung des Ausschusses

Der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz empfiehlt dem 

Bundesrat, dem Gesetz gemäß Artikel 105 Absatz 3 des Grundgesetzes zuzu-

stimmen.


